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Satzung zur Änderung der Satzung zur Durchführung des Kontaktstu-

diums Technikfolgenabschätzung und Energiewende am Karlsru-

her Institut für Technologie (KIT) 

 

vom 27. Juli 2015 

Aufgrund von §§ 3 Abs. 3, 10 Abs. 2 Ziff. 6 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Tech-

nologie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff.), zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3. HRÄG) vom 01. April 2014 

(GBl. S. 99 ff) und §§ 31 Abs. 5, 59 Abs. 3 Landeshochschulgesetz (LHG) zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3. HRÄG) vom 01. April 2014 

(GBl. S. 99 ff.), hat der Senat des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 20. Juli 2015 die 

nachstehende Satzung zur Änderung der Satzung zur Durchführung des Kontaktstudiums Tech-

nikfolgenabschätzung und Energiewende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)vom 11. 

Juli 2014 (Amtliche Bekanntmachungen des KIT Nr. 36 vom 11. Juli 2014, S144 ff) beschlossen. 

Der Präsident hat seine Zustimmung am 27. Juli 2015 erklärt. 

 

Artikel 1 

1. In der Satzung wird durchgehend „Fernstudienzentrum“ durch „Zentrum für Mediales 

Lernen“ ersetzt.  

 

2. § 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 

Es wird folgender Satz 4 eingefügt: 

 

„Zusätzlich sind 50 Prozent der der als verpflichtend gekennzeichneten Aufgabenstellun-

gen erfolgreich zu absolvieren.“ 

 

Die Sätze 4 und 5 werden zu den Sätzen 5 und 6.  

 

3. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist die Teilnahme an den 
Präsenzphasen und das erfolgreiche Absolvieren von mindestens 50 Prozent der als ver-
pflichtend gekennzeichneten Aufgabenstellungen gemäß § 3 Abs. 3.“ 

 

 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

des KIT in Kraft. Sie findet erstmals für das im Wintersemester 2015/2016 beginnende Kontakt-

studienangebot Anwendung. 

 

Karlsruhe, den 27. Juli 2015 

 

 

 

Professor Dr.- Ing. Holger Hanselka  

(Präsident) 


